
-'I REPUBLIK ÖSTERREICH 

DER BUNDESMINISTER FüR INNERES 

Anfrage b e a n t wo r tun ß 

Die von den Abgeordneten Regensburger und Genossen in der 
Sitzung d.es Nationalrates vom 5.7.1972 überreichte Anfrage 

Nr. 579/c.T-NR/1972 lJetreffend Zivilschutz beehre ich mich \'fie 
folgt zu beantworten; 

In der Zeit vom 16. - 18. I-lai 1972 fand im Bundesministerium 
für Inneres die Früh,jahrstagung des Arbeitsau sschusses HZ I1 

statt~ 

In der 1. Plenarsitzung v\"Llrden die Berichte der Vorsi t3enden 
der Arbeitskreise 11 - Selbstschutz und Zivilschutzeinsatz, 

111- Vlarn- und Alarmdienst 1 IV - Aufrechterhaltung der :E~unk­

tionsfähigkeit der Behörden und V - Bautechnische JUlgelegen­
heiten des Zivilschutzes über die seit der letzten Arbeits­

tagung erzielten Fortschritte entsegengenommen. Anschließend 

hielten die Arbeitskreise I1 t 111 un~ IV Sitzungen in der Form 

ab, daß Überschneidungen vermieden wllrden. Die konsti tuiersn­
de Sitzung des Arbeit skreises V vlar mit Rücksicht darauf, daß 

die Teilnehmer überwiegend nicht mit dem l'eilnehmerkreis des 

Arbeitsaus·schusses aZII identisch sind., bereits am 9. f1ai 1972 

abgehal ten woro.en.. Am 17. Hai härte das Plenum die Berichte 

der Vorsitzenden der Arbeitskreise über die Ergebnisse der Be­

ratungen und diskutierte diese in der Plenarsitzung um folgen­
den Tage. 

Diese Arbeitstagung erhält ihre besondere Bedeutung dadurch, 

daß die Tätigkeit der Arbeitskreise auf mehreren Gebieten zu 

einem vorläufigen Abschluß gelangt ist: Vlichtige Projekte sind 
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aus dem. Stadium der Planung herausgetl;"eten und gelangen nun in 

die Phase der Realisierung. 

D:i,8 Planung erfolgte unter Am,,.endung des koordinierenden Ar­

beitszieles s der für die Tätigkeit des Arbeitsausschusses IIZ" 

charakteristisch ist und in seiner Auftragserteilung und Zu-

sammensetzung zum Ausdruck kommt .. 

Die Realisierung hat nun durch diejenigen Körperschaften zu er­

folgen, 6,ie d;.~rch die Kompetenzbesti;nmungen der Verfassung da­

zu berufen sind o 

Der Abschluß der Planungsphase betrifft beim Arbeitskreis 111 

die Erstellung des Konzeptes für den Warn- und Alarmdienst 9 das 

nt:ch Vorliegen der Zustimmung aller Bundesländer am 16.5.1972 

auch \ion der Bundesregierung zUGtimmend zur Kenntnis genommen 

',vur6.e. Nach ErI'ichtung der vorgesehenen Bundes-Vlarnzentrale im 

Bundesministerium für IYl..neres und nach Schaltung der Ringlei­

tung, die voraussichtlich ab dem Jahre 1973 erfolgen wird, 

steht die Errichtung der Landes-Warnzentra1en und deren tec.b..ni­

sehe Komnmnikation mit den in deI: Gemeinden befindlichen 8ire-

nenanlagen im Ermessen der Länder und Gemeinden. Der Ar:Jeits­

kreis 11 wird diesen Gebietskörperschaften bei den Fragen übsr 

die Auslösung der Sirenen und der "l'lei teren Ausstattung mit wal-­

ehen akl .. lStische Harnvorricht11ngen eingerichtet sind, beratend 

zur Verfü,:.sung stehen. 

Beim Aroei tskreis 1:.L :Lßt das Sel.bstschutzko!.lzept fii t den ~reilbe-

reichen A - Auflclärllng der Bevölkerung~ B ~. Kurz·· und G-rundun­

terwe isung d(~r Bevöl}z:e::cung 9 C - cülge:me~Lne Ausbildung im Se1bst-
h .L n.j.... '-1' -, .. " d l''"d I' (1"e sC_ ... UvZ I.Cl'Llgges-Cel. "t. ßs vill'Q nun an en .l.lan ern 1,'2gen, 1. 

im Arbei tSlcreiß 70rgeschlagenen Initiativen unter 11i thilfe des 

Östr.".'rreichischs!l Bundesfeuer\'fehrverbcmde s, des Österreichischen 

Roten Kreuzes, des Arbeite:r.'-·Samari terbunrles u1:,d des Ös ~erreichi­

sehen Zivilschut zverba'-'1des im gesamten Bund.esgebiet· nach ein­

hei tlichen Richtlinien und Konzepten j.n die Tat tlillZusetzeu'.· ·.Die 

r10bilisierung der Se1bstschut zberei ~schaft der ~Bevölkerung ist 

eine vrese::ltliche Voraussetzung für die Effektj.vi tät aller übri­

gen Zivilschutzmaßl1ahmGn. 
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Der Arbeitskreis 11 hat auch einen Gesetzesent"ltlUrf für die 

KatastrophenbekämpflJ,ng fertiggestellt f der den J.Jändern 9 die 

noch keine gesetzlj,che Iiegelung des Katastrophenhilfsdien­

stes oesi tzen oder vorbereitet ha'oen, als Nuster dienen solL, 

Erst in jii..1'1gster Zeit b.aben Pockenschutzalarm, Erdbeben und 

die Hochwasserkatastrophe in der Steierm.ark vor Augen geführt, 

WJ,e wichtig ein zei tgemäI3es Katastrophenmanagement ist. 

Der Arbej,t skreis V hat unter Ni tarbei t des österreichisc.l:l en Zi­

vilschutzrates, des· ÖZSV und der technischen Hochschule Va"en, 

technische Vorbereitungen 1'1.3.1' eine Erhebung des Strahlenschutz·-

wertes des österre fJcllen Geb2.udebestandes getroffen. Diese 

"Erhebung ist die Voraussetzung ::'U.r elie .Einrichtung VOll. Schutz­

räUIItel'!. }2'l den bestehcilden Gebäuden. Wieder sind es die IJänder, 

an denen es liegt, die St~dte Geme~Lnden zur Durchführung 

von 1~:r'hebungell unter Ver\'icndu.:n.g fier vom Bt;.ndesministerium für 

Bauten und Technik berEü tgestell i~en technisc.hen :f3ehelfe zu. 

vera~11assen • 

Der Arbeitskreis V hat vreiters in o..er Erken:nt:nj.s, daß die Er-

richtung von Schut zräumen tei sämtlichen Neubaut(~n für die kon­

tinuierliche Erhöhung der Schut zraumkapazi t8:t in Österl~eich für 

unerläßlich gehalten wird, beim Arbeitsausschuß !!zn beantragt, 

die Landesregierungen unter Hin;·ieis auf die entsprechenden Be­

schlüsse der Landesamtf3(~irektoren vom Jab.:re 1968 zu ersuchen, 

in die Bauordnungen die Verpflichtungen zur Einplanung von 

Schutzräumen aufzunehmen, sow6i teias noc'J" nicht geschehen ist 

bzvl. ])urchftihrungs7crordnungen zu den bere:;' t[~ bestehenden bau~' 

Schließlich schlug der Arbeitskreis V VO~, bei den Landesregie­

rungen d:Le Erfassung der Luftschutzbauten aus dem 2. \'lel tlcrieg 
und c1pY'en Über»rilI~"ng a"l'/'urp;'en A. .... ' .... _ ~ l: ..... ~ J..A. ~-~ ~ .... 0 .. 

lhe vorstehenden :Cu.rz zusarnI:J.engefaßten Ergebnisse der Beratun­

gen in den Arbei tskreison und im Plenv.m fanden ihren Nieder-

sc:tlag in folgenden Beschlüssen des Arbeitsausschusses "Z": 
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1. DeIl Gebietskörperschaften zu 8rapfeb.leu f Erhebungen über den 

Schutz'v/ert des österreidlischen Gebäudebestandes zv:ecks Her­
stellung eines Überblickes über die vorhand.ene Schutzraum­
kapazität unter Verwendung der beim 13undesministerium für 
Bauten und Technik hiefür ausgearbeiteten und zur Verfügung 

stehenden Leitfaden und Lochkarten durchzuflXlrren. 

2. Den Gebi.etskörpe~schaften zu empfehlen, die aus dem 2. 
VIel tkrieg stam'Glellden Luftschutzräume undSchutzstollen zu 
erfassen 'L~i1d auf ihre Adaptierbarkei t zu überprüfen. 

3. An diejenigen Gebietskörperschaften 1 die in ihren Bauord­
nungen noch keine Besti:mm.ungen über Schutzräuru.e a-tJ.fge110rtlITten 
haben, den Appell zu richten, die gesetzlichen Bestimmungen 
gemäß dei'':' Beschlüssen der Landosamtsdirektoren und Lancles­
'bcl..udirektoren vom Jahre 1968 ehestens in diesem Sil1..."1e zu 
modellieren; jenen Gebietskörperschaften 1 tUe zu den bauge­
setzli,chen Be~3tim,mungen Liber den l:,!inbau von Schutzräumen noch 
keinE! Iiurchfi.5Jrcungsverordnungell erlassen haben, soll dringend 
nahegelegt werden, dies ehestens nachzuholen$ um auf dieSE; 
Weise die Voraussetzung zu schaffen, daß die auf Grund d.es 
'.'lohnbauförderungsgesetzes 1968 für den Schutzraumbaubestehen­
den Förderungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden können. 

46 An die Gebietskörperschaften, die bei den öffentlichen Bau­
ten noch :1icht grundsätzlich den Einbau von Schutz::.. .. äumen vor­
gesehen haben, die Empfehlung zu richten 1 analoge Bestimmun­
gen zu dem fü!' die Neubauten des B-:"lndes ~e}tenden_ f.'r.inister­

ratsbeschluss VOl[. Jahre 1968 zu erlassen. 

:;. Den Landesregierungen zu empfehlen: 

a) Das vom Arbeitsausschuß "Z" bereits bescr...lossene ßelbst­

schutzkonzept in folgenden Teilbereichen und Teilstufen 
zu führen: 

A Aufklärung der Bevölkerung 
B Eurzunter'V18isung oder Grundunter\'reisung 

der Bevölkerung 
o Allgemeine Ausbildung im Selbstschutz 
D Sonderausbildung im Selbstschutz 
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b) Die IJandesorganisatiol1 des ÖZSV zu ersuchen • dafür Sor-, . 
ge zu tragen, da.ß die in ihren Tätigkei ts"bereich faJ.len­

den Teilaufgaben des Selbstschutzes, nämlich 

A Aufklärung der Bevölkerung 

B Kllrzu_ntervleisllD:g oder Grundunterweisung 
der Bevölkerung 

C Allgemeine Ausbildung im Selbstschutz , 

nach den für das gesamte Bundesgebiet ausgearbeiteten oder 

noch auszuarbGitenden einheitlichen Richtlinie!l und Kon­

zepten durchgeftihrt ""ero.en. 

c) Die La.'1o.esfeuervlehrverbä."'1de, die Landesverbände des Roten 

Kreuzes, den Arbe:iter-Samari terbund und die Land.ee~rgal1:L­

sation des ÖZSV einzuladen, die Sonderausbildung im Selbst-­

schutz nach den aus dem Trotokoll eines Expertenkomitees 

des Arbeitskreises II - Selbstschutz und Zivilschutzeil1.satz 

",To~n 6.12.1971 e:-L'sichtlichen Grundsätzen durchzuführel1~ 

6. Die Lal1.desl'sgierungen zu ersuchen, die für die bundesei:nhe:Lt;.., 

liche Dtlrch:führung des eDlpfohlenen Selbstschutzprogrammes erfor­

derliohen Mittel ab 1973 bereitzustellen. 

7. ])en vom 11.1"'oei tskreis II - Selbstschutz und Zivilschutzeinsatz 

ausgearbei taten Gesetzesentvrurf, betreffend Katastrophen.bekämp­

fung, nach I{ücksprache mit dem J3undeskanzleramt-Verfassungsdienst 

mit den darauf basierenden, allenfalls erforderlichen Ergänzu.ngen 

und Berichtigungen den Landesregierungen mit der E.mpfehlung zu 

übermitteln, die d,-~ril1 enthaltenen Grundsätze bei der l.a .. ">1.desge·­

setzlichen Regelung der Katastropl1enbekämpfung zu. berücksichti-

gel1~ 

8. Im Wege der Verbindungsstelle der österreichischen Bundeslän­

der an die LandeshauptmeJ1.n.erkonferenz folgende Em.pfehlung zu 

riohten: 

Als Voraussetzung für eine effektivere Zivilschutzarbeit in den 

Bundeslät'1d.ern filbgen neben der bereits empfohlenen Einrichtung 

von personelI. ar~ei tsfähigen Abteilungen für Zivil- und Kat:a-
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strophe:rlschutz tm Bereich der Ämter der Landesregierungen auf 

Beztrksebene eigene Zivil- und Katastrophenschutzreferenten 

eingesetzt v/erden, die folgende Aufgaben v:allI'ZUneh.rnen hätten: 

Angelegen-,-~ei ten der u:wfassenden Landesverteidigung, des Kata-· 

strophenschut zes, des Lm'linem'mrndienste s, des Feuervrehr- und 

des Nachrichteni'resens. 

Die 'ierwirklichung der Enpfehlungen des Arbeitsausschusses IlZIl 

wird nicht von heute auf :worgen .3rfolgen körmen, sondern ge­

raume Zeit in Anspruch nehmen. Es wäre aber schon ein bedeu­

tender Fortschrit t, v/enn die von den Vertretern de S Bunt0s, 

den· Länder und der Einsatzorganisationen gemeinsam erarbeiteten 

Inj.tj.c:::.ti"',ren auf einer anderen Ebene \'leiter verf01gt",rerde'~1 Die 

'bei der fLi:c Anfang November dieses Jahres vorgesehene Herbst­

tagung des Arbeitsausschusses "zn vorliegenden vorlä'ti:"t'igel1. Er­

gebnisse 'Herden erv:eisen, wievreit ein in dieser Hinsicht be­

stehender Optimismus berechtigt war. 

\ 

\ 
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